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Postulat H. Heutschi, Einschrankung Badekleidung

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Ausgangslage

Die Badeordnung des Schwimmbads Moos wurde am 26. Mai 2011 vom Gemeinderat verabschiedet und
regelt unter anderem die zulassige Badebekleidung. Darin heisst es, dass das Tragen von Uber die Knie rei-
chender Badebekleidung untersagt ist. Diese Vorschrift wurde urspriinglich aus Griinden der Hygiene und der
einheitlichen Bekleidungsstandards aufgenommen.

Im Sommer 2022 wurde diese Bestimmung durch einen Badegast in Bezug auf das Tragen eines Burkinis
unter Berufung auf die Religionsfreiheit beanstandet. Daraufhin liess die Gemeinde durch ein externes An-
waltsbiro abklaren, ob die bestehende Regelung mit der Bundesverfassung vereinbar ist. Der beauftragte
Rechtsanwalt kam zum Schluss, dass ein generelles Verbot tGber die Knie reichender Badebekleidung — ins-
besondere eben auch von sogenannten Burkinis — verfassungsrechtlich problematisch sei und in der vorlie-
genden Form nicht aufrechterhalten werden kénne.

Gestutzt auf diese Einschatzung wurde das Badipersonal vom Gemeindeprasidenten angewiesen, in solchen
Fallen zu prifen, ob die getragene Bekleidung aus geeignetem Badetextil besteht. Ist dies der Fall, wurde das
Tragen der Badebekleidung seither entsprechend zugelassen. Diese Anweisung stiitzte sich dabei auf das
Prinzip der Subsidiaritdt des kommunalen Rechts gegentiber Gibergeordnetem Recht. Gemass der schweize-
rischen Rechtsordnung dirfen kommunale Erlasse — wie eine Badeordnung — nicht im Widerspruch zu héher-
rangigem Recht stehen. Sie gelten nur insoweit, als sie mit der Bundesverfassung, der kantonalen Verfassung
und den kantonalen Gesetzen vereinbar sind.

Da die betreffende Bestimmung der Badeordnung nach Auffassung des Anwaltsbiros in Konflikt mit den ver-
fassungsmassig geschitzten Grundrechten (insbesondere der Glaubens- und Gewissensfreiheit gemass
Art. 15 BV sowie dem Diskriminierungsverbot geméss Art. 8 BV) stand, war die Gemeinde verpflichtet, die
Anwendung dieser Bestimmung zu tberprifen und gegebenenfalls anzupassen.
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Im Rahmen der geltenden Organisationsordnung liegt die operative Umsetzung und Auslegung bestehender
Gemeindereglemente im Zustandigkeitsbereich der Verwaltung unter Leitung des Gemeindeprasidenten. Die
Verwaltung durfte daher — gestiitzt auf das Ubergeordnete Recht und die anwaltliche Einschatzung — eine
Weisung erlassen, wonach die Badeordnung in diesem Punkt im Lichte der verfassungsrechtlichen Vorgaben
auszulegen ist. Damit hat die Verwaltung korrekt gehandelt: Sie hat das kommunale Recht subsidiar zum
héherrangigen Verfassungsrecht angewandt und sichergestellt, dass die Einwohnergemeinde Balsthal
dadurch ihre Neutralitatspflicht in Religionsfragen wabhrt.

Im Herbst 2025 reichte Herr Hans Heutschi ein Postulat ein, mit dem er eine erneute Uberpriifung der Bade-
ordnung beantragte. Er begriindet sein Anliegen damit, dass die bestehende Vorschrift aus hygienischen
Grunden gerechtfertigt sei und nicht gegen die Religionsfreiheit verstosse. Gleichzeitig fordert er, dass die
Bestimmung der Badeordnung konsequent durchzusetzen sei und der Zugang zum Wasser nur Personen
gewahrt werden soll, deren Badebekleidung den in der Badeordnung genannten Vorgaben entspricht.

Erwagungen

Ein Postulat kann geméss § 44 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG) eingereicht werden, um zu verlangen,
dass der Gemeinderat prift, ob ein Reglements- oder Beschlussentwurf zu erarbeiten oder ob eine Mass-
nahme zu treffen oder zu unterlassen sei. Gestitzt auf § 14 Abs. 1 lit. c der Gemeindeordnung ist die Voraus-
setzung fur die Gultigkeit eines Postulats darin, dass der zu priffende Sachverhalt in der Zusténdigkeit der
Gemeindeversammlung oder des Gemeinderats liegt. Das eingereichte Postulat bezieht sich auf die Badeord-
nung des Schwimmbads Moos vom 26. Mai 2011, welche in den Zusténdigkeitsbereich des Gemeinderats
fallt. Die formelle Giltigkeit geméss § 14 Abs. 1 lit. c der Gemeindeordnung ist somit erfullt.

Materiell teilt der Gemeindepréasident die Auffassung, dass die bestehende Regelung zur Badebekleidung im
Schwimmbad Moos in der Offentlichkeit zu Diskussionen gefiihrt hat und dass es angezeigt ist, die Thematik
erneut unter rechtlichen, betrieblichen und hygienischen Gesichtspunkten zu prifen.

Wahrend die frihere juristische Beurteilung primar unter dem Aspekt der Religionsfreiheit erfolgte, kdnnte im
Rahmen einer erneuten Uberpriifung insbesondere abgeklart werden, welche hygienischen Anforderungen im
Schwimmbadbetrieb an Badebekleidung zu stellen sind, ob diese Anforderungen eine Einschrankung der Be-
kleidungsformen sachlich rechtfertigen kdnnen und inwiefern der Umstand, dass der Aufenthalt im Wasser
freiwillig erfolgt, fur die rechtliche Beurteilung der Verhéltnismassigkeit eine Rolle spielt. Aus diesem Grund
wird dem Gemeinderat empfohlen, der Gemeindeversammlung entsprechend die Erheblicherklarung des Pos-
tulats von Hans Heutschi vom 07. Oktober 2025 zu beantragen.

Sollte die Gemeindeversammlung das Postulat erheblich erklaren, ist geplant, dass die Abklarungen bis April
abgeschlossen werden, damit mogliche Anderungen zum Start der Freibadsaison in Kraft treten konnten. Die
Orientierung Uber die Ergebnisse erfolgt dann an der Gemeindeversammlung vom 29. Juni 2026.

Antrag

1. Die Gemeindeversammlung erklart das Postulat von Hans Heutschi als erheblich und beauftragt
die Verwaltung bis Ende April 2026 zu prifen, ob die Badeordnung alle rechtlichen Grundlagen
erfullt und um festzustellen, inwiefern hygienische Anforderungen oder betriebliche Gegebenhei-
ten eine Einschréankung der zuldssigen Badebekleidung sachlich rechtfertigen kénnen.

2. Der Gemeindeversammlung ist im Rahmen der Rechnungsgemeindeversammlung vom
29. Juni 2026 Bericht Gber die Ergebnisse der Prifung zu erstatten.
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Finanzielle Folgen
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Einmalig Wiederkehrend Total
Sachaufwand 0.00 0.00 0.00
Personalaufwand 3'000.00 0.00 3'000.00
Total 3'000.00 0.00 3'000.00

Freundliche Griisse

Freddy Kreuchi
Gemeindeprasident
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Postulat

Einschrankung Badekleidung Schwimmbad Moos Burkiniverbot

Sehr geehrter Herr Gemeindeprasident
Sehr geehrte Gemeinderate/innen

Materielles:

Grundlagen: Am 26. Mai 2011 wurde vom Gemeinderat die Badeordnung mit Gultigkeit
ab 1. Juni 2011 beschlossen. Darin steht bei Untersagt sind unter anderem (2. Ab-
schnitt): Das Tragen uber die Knie ragender Badekleidung (siehe hierzu den Aus-
hang vor der Kasse)

Die Badeordnung ist seit 1. Juni 2011 rechtsgultig in Kraft und muss nun eingehalten
werden. Das heisst: Im Schwimmbecken ist Burkakleidung gemass der Badeordnung
verboten. Die Bademeister missen Badende mit Burkabadeanzug aus den Wasser-
becken weisen.

Die Kleidervorschrift der Badeordnung wurde im Sommer 2022 von einer Dame unter
religiosem Vorwand angefochten, worauf Uber die Presse ein grosser Wirbel entstand.
Am 21. Juni 2022 beschwerte sich die besagte Dame beim Gemeinderat und er-
wahnte, sie sei Moslemin, und die Badeordnung verstosse gegen die Religionsfreiheit.
Die muslimische Dame drohte bis vor Bundesgericht zu gehen.

Darauf entschieden der Gemeindeprasident und die Verwaltung, dass ein Anwaltsbiro
abklaren soll, ob das Verbot rechtswidrig sei?

Auf Grund des Berichts des Anwaltburos wurde das Badipersonal angewiesen in sol-
chen Situationen zu prufen, ob die Burka aus einer zu Badezwecken entsprechenden
geeigneten Textilie hergestellt ist. Wenn ja missen sie die Person ins Wasser lassen.
Dies ist ein klarer Verstoss gegen die Badeordnung.

Antrag:

Der Gemeinderat soll prufen, ob die Badeordnung alle rechtlichen Grundlagen erfullt.

Wenn ja, durfen nur Personen mit Badekleidung ins Wasser, welche der Badeordnung
entsprechen, also Badeanzlige nicht Ianger als bis zu den Knien. Baden mit Burka ist
dann verboten.

Dieses Postulat ist vom Gemeinderat als dringlich zu erklaren.



Begriindung:

Die Vorschrift betreffs Badekleidung wurde aus hygienischen Grinden festgelegt. Die
Vorschrift verstosst nicht gegen die Religionsfreiheit, denn niemand wird gezwungen
ins Wasser zu gehen. Das Freibgelande durfen sie ja betreten.

Das Schreiben des Anwalts geht nicht auf die ortliche Situation ein. Beispiele von Ge-
richtsentscheiden werden aufgefihrt wo Schulkinder gezwungen wurden am Badun-
terricht teilzunehmen.

Selber kenne ich einige in der Schweiz lebende Moslems die unsere Badeordnung gut
finden und bestatigen mir, dass dies nicht gegen ihre Religionsfreiheit verstosse. Wir
als Besitzer des Schwimmbades bestimmen aus hygienischen Grinden mit welchen
gut Uberprifbaren Badeanziigen Personen ins Wasser durfen.

Zwei Anwalte haben mir telefonisch bestatigt, dass mein Antrag keiner Rechtsgrund-
lage widerspreche, da die Vorschrift der Badbekleidung aus hygienischen Grinden
vertretbar ist und nicht gegen die Religionsfreiheit verstosst. Ins Wasser zu gehen sei
freiwillig.

Diese Angelegenheit betrifft auch den Badebetrieb im Hallenbad, wo sich ein solcher
Vorfall ebenfalls jederzeit ereignen kann. Deshalb ist wichtig das Postulat als dringlich
zu erklaren.

Fur eine speditive und positive Antwort danke ich Ihnen zum Voraus bestens.

Balsthal, 07. Oktober 2025

Hans Heutschi
Thalerweg 5
4710 Balsthal



BRACHER SPIELER SCHONBERG EITEL

Rechtsanwalte und Notare

Einwohnergemeinde Balsthal

Herr Gemeindeprasident Fredy Kreuchi
Goldgasse 13

4710 Balsthal

Solothurn, 8. November 2022

Beauftragter Anwalt:

RA Christoph Schénberg, Solothurn

Im Anwaltsregister SO eingetragen

Telefon: 032 625 95 45

E-Mail :  christoph.schoenberg@bracheranwaelte.ch
MWST: CHE-307.799.966 MWST

Einschrankung Badebekleidung Schwimmbad Moos

Sehr geehrter Herr Gemeindeprasident
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderate

Aufgabenstellung

RECHSTEINER

Ivo Bracher
lic. iur.
Rechtsanwalt und Notar

Paul Eitel

Prof. Dr. iur,
Rechtsanwalt

Fachanwalt SAV Erbrecht

Peter Rechsteiner
Rechtsanwalt

Christoph Schénberg
lic. iur.
Rechtsanwalt und Notar

Andreas Spieler
lic. iur.
Rechtsanwalt und Notar

Prifung der Zulassigkeit einer Bestimmung in der Badeordnung

Schwimmbad Moos, scil. der Bestimmung, wonach das Tragen iiber die

Knie ragender Badebekleidung untersagt ist.

Grundlagen

Badeordnung Schwimmbad Moos, auszugsweise S. 2 von 5. Brief
Fatima Ozttrk vom 21. Juni 2022 und E-Mail-Schreiben Herr Thomas 4503 Solathum

Gygayx, Leiter Einwohnerdienste.

Weissensteinstr, 15
Postfach 130

Telefon 032 625 95 95
Fax 032 625 95 80

Zweigbiiro

4710 Balsthal
Rainweg 32

Telefon 062 391 83 84
Fax 062 391 93 41

www.bracheranwaelte.ch

g:\ablag 7635\414774.docx s ow




Ausgangslage
Im Schreiben vom 21. Juni 2022 an den Gemeinderat halt die Absenderin Oztiirk dafir,
dass die entsprechende Bestimmung in der Badeordnung Moos, wonach das Tragen ber

die Knie ragender Badebekleidung (worunter auch ein Burkini zu subsumieren ist) in der
Badeordnung des Schwimmbades Moos gegen die Religionsfreiheit verstésst und gleich-
zeitig die Integration verhindert. Eine gleichlautende Bestimmung gibt es tiberdies auch in

der Badeordnung fiir das Hallenbad Balsthal.

Einschrédnkung des Themas

Ich nehme nachfolgend nicht zur Frage Stellung, ob das Burkiniverbot in der Badeordnung
die Integration verhindert oder zumindest behindert. Ich nehme nur zur Frage Stellung, ob
die entsprechende Formulierung in den Badeordnungen die Religionsfreiheit verletzt oder

nicht.

Stellungnahme
Grundsatzlich gibt es noch kein héchstrichterliches Urteil dariiber, ob ein faktisches Burki-

niverbot in einer Badeordnung zulassig ist oder nicht. Im vorliegenden Fall wird der Burkini
in der entsprechenden Formulierung zwar nicht explizit genannt. Aufgrund des gesamten
Kontextes ist aber der Schluss naheliegend, dass die entsprechende Formulierung darauf

abzielt, dass man in Balsthal’'s Bader eben keine Burkinitragerinnen haben will.

In Art. 15 BV ist die Gewissens- und Glaubensfreiheit als Grundrecht verankert. In Art. 10
KV SO ist die Glaubens-, Gewissens- und Kultusfreiheit ebenfalls in der kantonalen Ver-
fassung gewahrleistet, wobei deren Inhalt im Teilbereich «Glaubens- und Gewissensfrei-

heit» nicht iber den Kerngehalt der Bundesverfassung hinausgeht.

Vorab ist einmal festzuhalten, dass es dem Staat — vorliegend dem Bund, den Kantonen
und auch den Gemeinden — grundsétzlich egal ist, was jemand anzieht. Jeder tragt, was
er will und auch bei der (religiésen) Kleidung gilt eben das Prinzip der Religionsfreiheit.
Wie alle anderen Freiheiten kann auch die Religionsfreiheit unter den in Art. 36 BV ge-
nannten Bedingungen eingeschrankt werden. Dieser Artikel besagt ausdriicklich, dass
jede Einschrénkung von Grundrechten eine gesetzliche Grundlage haben muss. Eine Ein-
schréankung muss durch ein éffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrech-



ten Dritter geboten sein und schliesslich muss eine Einschriankung auch verhaltnismassig

sein und das Wesen der Grundrechte muss bewahrt bleiben.

Das Recht jeder Person, sich zu ihrer Religion zu bekennen, zieht die Verpflichtung von
Bund, Kantonen und Gemeinden nach sich, grundsatzlich Neutralitét in Religionsfragen zu
wahren und die Ausiibung solcher Uberzeugungen nicht ohne wesentliche Rechtfertigung

Zu behindern.

So kann in einem Bundesgerichtsentscheid (BGE 123 | 296 — Praxis 4 / 1998 / S. 307/8
nachgelesen werden: «Schliesslich besteht der Laizismus des Staates in einer Neutrali-
tatspflicht, die ihm auferlegt, sich bei einer 6ffentlichen Handlung jeder konfessionellen
oder religidsen Einmischung zu enthalten, welche die Freiheit der Rechtsunterworfenen in
einer pluralistischen Gesellschaft gefahrden kénnte. In einer pluralistischen Gesellschaft
bezweckt die Neutralitatspflicht in religiosen Fragen die Religionsfreiheit des Einzelnen zu
schitzen, aber auch den konfessionellen Frieden im Geiste der Toleranz aufrecht zu er-
halten.» Vor diesem Hintergrund umfasst die Religionsfreiheit nicht nur das Recht des
Einzelnen, sich zu einer Religion zu bekennen, sondern eben auch die Verpflichtung des

Staates zur Neutralitat in dieser Frage.

Art. 8 BV untersagt u.a. auch jede Diskriminierung wegen der religissen Uberzeugung.
Diese Vorschrift umfasst grundsatzlich nicht nur die direkte Diskriminierung, sondern auch
die indirekte. Fur das Bundesgericht liegt eine indirekte Diskriminierung dann vor, wenn
eine Regelung, die keine offensichtlichen Nachteile fiir eine besonders gegen Diskriminie-
rung geschitzte Gruppe enthélt, durch ihre praktische Anwendung zu besonders schwer-
wiegenden Nachteilen fiir diese Gruppe fiihrt, ohne durch den Tatbestand gerechtfertigt zu
sein (BGE 126 1l 377).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Formulierung in beiden Badeord-
nungen, wonach grundsatzlich keine tiber die Knie ragende Badekleidung getragen wer-
den darf, apodiktisch ist. Ob eine vom Gemeinderat verabschiedete Badeordnung als ge-
setzliche Grundlage gelten kann, kann offenbleiben. Zweifelsohne stellt die diesbezigliche
Bestimmung eine Einschrankung dar, die im 6ffentlichen Interesse liegen musste, wobei
eine solche bei dieser keinen Widerspruch duldenden Formulierung nicht erkennbar ist.

Eine Einschrénkung kénnte beispielsweise dann im &ffentlichen Interesse liegen, wenn






	T08_Antrag Erheblicherklärung Postulat H. Heutschi
	20251017 Postulat Hans Heutschi

